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Im Sinne des § 50 Abs.3 des Burgenländischen Gemeindevolksrechtegesetzes, 
LGBl.Nr. 55/1988, erfolgt nachstehende 

Kundmachung 
der Gemeinderatsbeschlüsse vom 16.08.2006 

 
 

1. Sanierung des Ortskanalabschnittes Hauptstraße – Vergabe der Arbeiten 
 
Gemäß Anbot und Vergabevorschlag erhält die Firma DDS Rohrtechnik, Wels den 
Auftrag zur unterirdischen Kanalwiederherstellung im Bereich der Haupstraße und 
des Hauptplatzes zu einer Vergabesumme von € 226.854,23 incl. MWSt. 
 
 
2. Baumaßnahmen Feuerwehrhaus und Tourismusbüro, Aufnahme eines 

Darlehens – neuerliche Beschlussfassung 
 
Zwei Kreditverträge (liegen im Gemeindeamt auf) 
  
 
3. 1. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes im Bereich des 

Festspielgeländes – Beschlussfassung 
 
Verordnung (liegt im Gemeindeamt auf) 
 
 
4. Zollwohnhaus – Vergabe einer Wohnung 

 
Die freie Wohnung im Zollwohnhaus wird an Frau Sabine Hamm vergeben. Die mit 
November frei werdende Wohnung im Zollwohnhaus wird an Herrn Erich Bauman 
vergeben. Die Hausverwaltung Büro Ing. Ertl ist mit der Errichtung der Mietverträge 
zu beauftragen. 
 
 
5. Mag Johann Tesar, Übernahme eines Teilgrundstückes in das 

öffentliche Gut –Verordnung 
 
Verordnung (liegt im Gemeindeamt auf) 
 
 
6. Doris und Gerald Reiter, Übernahme eines Teilgrundstückes in das 

öffentliche Gut - Verordnung 

 
Verordnung (liegt im Gemeindeamt auf) 
 
 

7. Gemeindehaus Hauptstraße 20, Einbau eines Tourismusbüros – Vergabe 
der Arbeiten 
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Die Arbeiten zur Errichtung des Tourismusbüros im Haus Hauptstraße 20 werden 
an nachfolgende Firmen gemäß Kostenvoranschalg zur Errichtung des 
Feuerwehrhauszubaues vergeben: 
 
Baumeister Ing. A.Waha, St.Margarethen 
Zimmermann Josef Miehl, St.Margarethen 
Spengler Lang, Mörbisch 
Dachdecker Mesgolits, Hornstein 
Elektroinstallation IEP Sigibert Waha, St.Margarethen 
Fenster und Portale Granabetter, St.Margarethen 
Böden Berghofer, Eisenstadt 
Schlosser Granabetter, St.Margarethen 
Steinmetz Hummel, St.Margarethen 
Maler Schuller, Klingenbach 
Außenanlagen, Gerüstung Ing.A.Waha, St.Margarethen 
Glaser Bernhart, Wr.Neustadt 
 
 

8. Nutzungsvertrag mit der Kommunalnet E-Government Solutions GmbH – 
Beschlussfasung 

 
Nutzungsvertrag (liegt im Gemeindeamt auf) 
 
 

9. Hauptplatz, Herstellung eines Einlaufschachtes zur Verbesserung des 
Ablaufes der Regenwässer – Vergabe der Arbeiten 

 
Die Arbeiten zur Sanierung von Sickerschächten am Hauptplatz werden laut Anbot 
der Firma ABO, Oeynhausen, Nr. 0717/12 zu einem Preis von € 2.591,74 incl. 
MWSt. vergeben. 
 
 

10. Asphaltierung der J.-Marschall-Straße – Vergabe der Arbeiten 

 
Die Arbeiten zur Asphaltierung der Josef-Marschall-Straße werden laut Anbot der 
Firma ABO, Oeynhausen, Nr. 0765/12 zu einem Preis von € 53.246,64 incl. MWSt. 
vergeben. 
 
 

12. Ankauf eines Kommunaltraktors – Beschlussfassung 

 
Das Raiffeisen Lagerhaus Mattersburg-Eisenstadt erhält den Auftrag zur Lieferung 
eines Kommunaltraktors Type Lindner Geotrac 73 Alpin laut Anbot vom 01.08.2006 
zu einem Preis von € 40.353,91 incl. MWSt. 
 
 

13. Ankauf eines Wartehäuschens – Beschlussfassung 
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Gemäß Anbot erhält die Firma Heimatwerbung GesmbH, Wien den Auftrag zur 
Lieferung eines Wartehäuschens, Typ Eisenstadt mit 24 Bogen Plakatrückwand für 
die Haltestelle Winzergenossenschaft zu einer Preisbeteiligung seitens der 
Gemeinde in Höhe von € 2.086,-- excl MWSt. 
 
 
 
 
 
Belehrung: 
 
Gemäß § 50 Abs.3 des zitierten Gesetzes sind alle Beschlüsse des Gemeinderates, 
die Gegenstand einer Volksabstimmung sein können, unverzüglich nach 
Beschlussfassung durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen. Solche 
Beschlüsse erlangen, wenn keine Anzeige gemäß § 51 Abs.1 dieses Gesetzes 
eingebracht wird, frühestens nach Ablauf einer Woche nach Kundmachung Geltung. 
Die Einbringung eines Antrages auf Durchführung einer Volksabstimmung (§ 52) ist 
von mindestens 5 % der zum Gemeinderat Wahlberechtigten innerhalb einer 
Woche nach Kundmachung des Gemeinderatsbeschlusses dem Gemeinderat 
anzuzeigen. Die Anzeige ist beim Gemeindeamt einzubringen. 
 

Der Bürgermeister: 
Ing. Franz Strasser eh 

 
 


